
Entziehung von Wohnungseigentum, PrÃ¼fungskompetenz der Gerichte
 Beigesteuert von 
Dienstag,  6. März 2007

Bei der ÃœberprÃ¼fung des VerÃ¤uÃŸerungsverlangens in Form eines Beschlusses gem. Â§ 18 Abs. 3 WEG hat das WEG-
Gericht lediglich zu prÃ¼fen, ob der Beschluss formell wirksam mit dem richtigen Inhalt zu Stande gekommen ist. Die
sachlichen Voraussetzungen fÃ¼r die Entziehung prÃ¼ft allein das Prozessgericht. (OLG Braunschweig, Beschluss vom
06.06.2006, ZMR 2006, 700) 
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http://www.kanzlei-hoehner.de Powered by Joomla! Generiert: 17 January, 2026, 05:03


